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hier: forderungsunschéadlicher vorzeitiger Baubeginn fur verschiedene Sanierungsmalnahmen
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Sachentscheidung:

Die Stadt Minster genehmigt dem Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. nach der Sportfor-
derrichtlinie fir Sanierungen am Dach der Vorhalle des Clubhauses nach einem Sturmscha-
den und die Sanierung von Mauerwerk, Dammung, Heizung und Verkabelung antragsgemarf
den ,forderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginn®.

Die Stadt Minster genehmigt dem Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. den ,férderungs-
unschadlichen vorzeitigen Baubeginn“ nach Beschlusspunkt 1. unter den folgenden Bedin-
gungen:

Die Bewilligung des ,férderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginns® nach der Sportfor-
derrichtlinie hat keinen Einfluss auf die Beratung und Beschlussfassung der Gremien der
Stadt Munster Gber den stadtischen Baukostenzuschuss, den der Montgolfieren Club Grem-
mendorf e. V. am 22.05.2020 beantragte.

Wann und mit welchem Ergebnis die politischen Gremien der Stadt Minster Uber die vom
Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. beantragte Sportférderung entscheiden, ist unabhan-
gig von der Entscheidung zum ,férderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginn®.

Die politischen Gremien der Stadt Munster verbinden mit ihrer Genehmigung zum ,férde-
rungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginn“ dem Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. ge-
genuber keinen Hinweis auf ihre Einschatzung des Forderantrags.

Der der Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. bemunht sich eigenverantwortlich, sachbezo-
gen und nachweislich darum, eine an anderer Stelle mégliche Forderung fur seine Baumalf3-
nahmen zu erhalten.

Der Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. halt bei der sachgemaflen Durchfihrung der
Baumal3nahmen die einschlagigen Standards und Vorschriften ein und stimmt sich Gber Ab-
weichungen davon rechtzeitig mit der Stadt Munster ab.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Stadt Minster durch den Beschluss nach Ziffer 1.
zum férderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginn“ weder unmittelbare noch mittelbare
Kosten entstehen.
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I. Finanzielle Auswirkungen:

Die Beschlusspunkte haben keine Finanzwirkungen auf den stadtischen Etat.

Begriindung:
1. Baumalinahmen von Sportvereinen - Baubeginn und stadtische Sportférderung

Die Mitgliedsvereine des Stadtsportbund Muinster e. V. kbnnen zum Aufwand fir BaumalRnahmen
stadtische Baukostenzuschiisse nach der Sportforderrichtlinie der Stadt Minster beantragen. Die
Sportvereine missen mit dem Beginn ihrer geplanten Baumal3ihahmen warten, bis der Sportaus-
schuss Uber die beantragte Sportférderung entschieden hat. Die Stadt Miinster kann eine Ausnahme
von der Beziehung zwischen Zuschussentscheidung und Maflihahmenbeginn zulassen, indem sie den
Jforderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginn“ genehmigt. Mit dieser stadtischen Genehmigung
durfen die Sportvereine ihre Baumal3nahmen vor der stadtischen Zuschussentscheidung starten.

2. Die Baumaflinahme des Montgolfierenclub Gremmendorf e. V.

Der Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. betreibt in Gremmendorf in Kanalnéhe sein Gelande fir
Ballonsport mit u. a. einem Clubhaus mit Vorhalle. Im Friihjahr deckte ein Sturm einen Teil des Dachs
Uber der Vorhalle ab. Seitdem ist dieser Bereich des Gebaudes unbedacht, so dass es in die Vorhalle
hineinregnen kann. Uber Putz verlegte elektrische Leitungen sind ungeschitzt der Witterung ausge-
setzt. Die Vorhalle steht flr den Vereinsbetrieb nur eingeschrankt zur Verfiigung. Eine Teilinstandset-
zung des beschadigten Dachs ist unmdglich, die gesamte Dachkonstruktion muss erneuert werden.
Zu geschatzten 15.000 € Aufwand erstattet die Vereinsversicherung 8.000 €.

Die derzeit (s. v.) nur teilweise tUberdachte Vorhalle des Clubhauses hatte der Montgolfieren Club
Gremmendorf e. V. in Eigenleistung zum Teil als Fachwerkbau ausgefihrt. Teile des in die Jahre ge-
kommenen Mauerwerks mussen ersetzt oder nachgearbeitet, das Fachwerk vollstandig ausgebildet
werden. Die Isolierung und Verkleidung des Mauerwerks entspricht in keiner Weise den landlaufigen
Energiestandards. Die Vorhalle ist ungeheizt und unzureichend beleuchtet. Der Montgolfieren Club
Gremmendorf e. V. muss die Vorhalle vollstandig funktionsfahig nutzen kénnen, u. a. zum Auf- und
Abristen der Ballone und zur wettersicheren Ausbildung am Boden. Fir die Arbeiten an Klinker,
Dammung, Verputz, Innenanstrich sowie Verkabelung und Heizung schatzt der Verein 17.000 € Auf-
wand.

3. Das Anliegen des Montgolfierenclub Gremmendorf e. V.

Am 22.05.2020 beantragte der Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. zu dem v. g. Aufwand an
Dach, Mauerwerk, Heizung und Verkabelung in der Vorhalle férmlich einen Baukostenzuschuss aus
dem Sportetat und den férderungsunschédlichen vorzeitigen Baubeginn. Der Verein muss die
Dachsanierung so schnell wie mdglich vornehmen und will die anderen Sanierungsarbeiten mit den
Dacharbeiten verbinden und mdéglichst die Zeit der corona-bedingten Betriebsbeschréankungen nut-
zen.

4. Bewertung/Folgen

Die Verwaltung unterstitzt den Vereinsantrag zum ,férderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginn®
fur die Dach- und sonstige Gebaudesanierung in der Vorhalle des Clubhauses. Sie will den Montgol-
fieren Club Gremmendorf e. V. in die Lage versetzen, die Arbeiten nach einem auf die MaRnahmen
bezogenen Zeitplan unabhangig von dem politischen Beratungsgang fur die beantragten Zuschisse
vorzunehmen.

Eine stadtischerseits genehmigte vorgezogene Bauausfihrung bedeutet fur die Stadt Munster keine
Verpflichtung bezlglich des Férderantrags und bleibt ohne Finanzwirkung. Die Verwaltung wird den
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Zuschussantrag des Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. prifen und den zustandigen politischen
Gremien zu gegebener Zeit dazu Entscheidungsvorschlage unterbreiten. Es gibt keine Abhéngigkeit
zwischen der formlichen Genehmigung zum ,férderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginn® und
der Zuschussentscheidung. Dies erklarte die Verwaltung dem Montgolfieren Club Gremmendorf e. V..

Spricht sich der Sportausschuss fir den ,forderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginn® aus, darf
der Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. mit den geplanten Sanierungsmaflinahmen vor der stadti-
schen Zuschussentscheidung beginnen. Der Verein muss schriftlich bestatigen, dass er die Bedin-
gungen und die separaten Verfahren zu Baubeginn und mdglicher Férderung zur Kenntnis genom-
men hat.

Die Stadt Minster informierte den Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. umfassend zum kommuna-
len Forderverfahren und zum Landesférderprogramm ,Moderne Sportstatte 2022, Diese Hinweise
muss der Verein bei der Planung, Finanzierung und Ausfuhrung der Sanierungsmafnahmen bertck-
sichtigen. Der Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. weil3, dass die Stadt Minster tUber seinen Zu-
schussantrag ab 2022 entscheiden wird und er seinen Aufwand vorfinanzieren muss.

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Sanierungsmafnahmen, des verbindlichen Forderverfah-
rens und Austauschs mit dem Montgolfieren Club Gremmendorf e. V. unterstitzt die Verwaltung den
Antrag zur Genehmigung des ,forderungsunschadlichen vorzeitigen Baubeginns® und schlagt dem
Sportausschuss vor, diese Genehmigung auszusprechen.

I. V.
Gez.

Thomas Paal
Stadtdirektor

V/0691/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

